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BeurkG § 6 Abs. 1 Nr. 4 
Umgehung eines Beurkundungsverbots; Unwirksamkeit der Beurkundung bei Beteiligung 
des Neffen des Notars aufgrund Vollmacht der Ehefrau des Notars 
 
1. § 6 BeurkG normiert besonders gravierende Mitwirkungsverbote, die aus einer persönlichen Ver-
flechtung des Notars bzw. einer ihm nahestehenden Person mit dem Gegenstand der Beurkundung 
resultieren. Die Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 4 BeurkG stellt dabei angesichts des formellen 
Beteiligtenbegriffs des § 6 Abs. 2 BeurkG sicher, dass der Notar, sein Ehegatte oder eine andere 
nach § 6 Abs. 1 BeurkG ausgeschlossene Person das Verbot nicht durch Einschaltung eines 
Vertreters umgehen können. 
2. Die Interessenlage bei Bevollmächtigung eines Dritten durch eine nach § 6 Abs. 1 BeurkG aus-
geschlossene Geschäftsführerin einer GmbH, bei der der Dritte im Namen der GmbH handelt, ist 
vergleichbar mit derjenigen bei Unterbevollmächtigung eines Dritten durch den nach § 6 Abs. 1 
BeurkG ausgeschlossenen Hauptbevollmächtigten. Daher ist nach den Grundsätzen zum Mit-
wirkungsverbot beim Handeln eines Unterbevollmächtigten auch diese Konstellation unter § 6 
Abs. 1 BeurkG zu fassen. 
3. § 6 BeurkG ist grundsätzlich nicht auf die Beschlüsse einer Gesellschafterversammlung anwend-
bar, da es sich dabei nicht um Willenserklärungen handelt, sondern der tatsächliche Hergang der 
erfolgten Abstimmung als sonstige Tatsache i. S. d. § 36 BeurkG zu beurkunden ist. Werden jedoch 
in derselben Urkunde Willenserklärungen im Rahmen des Kauf- und Abtretungsvertrages über den 
Geschäftsanteil an einer Gesellschaft beurkundet, so führt dies zur Anwendung von § 6 BeurkG auf 
die gesamte Urkunde. 
 
(Leitsätze der DNotI-Redaktion) 






















